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A n fra g~. " 

" der Abg. Ferdinanda F los s mann , H 0 r n , E i b eg ger und 

Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend unglel.cha Behandlung von Beiträgen 2'.ur gesetzlichen Sozialve~ 

sicherung. 

üb r . 
Bei den Verhandlungen iSteuergesetze. wurde seitens deranfragendon 

Abgeordneten und ihrer sozialistischen IClubkollegan wiederholt-darauf hinge

wiesen, dass die lObnsteuerpflichtigen Arbei te~ und Arigestelltengegenüber f 

den selbständig Erwerbstätigen dadurch benachteiligt werden, dass in der Lohn

steuertabelle die Abzüge für die gesetzliche Sozialversicherung in de~ Pausch-
" !/ 

beträgen nur ~zureichend berücksichtigt sind. Allen Abänderungsanträgen hat 

auch der gegenwärtige Herr Bundesminister für Finanzen stets entgegengehalten, 

dass die Lage der Staatskassen es nicht gestattet." die Sozial ver~icherungsbei

träge s~ wie seinerzeit im alten österreichischen Personalsteuergesetz als 

Auägabe vorErr.d ttlung der Lohnsteuer vom Einkommen ab~uziehen. Hingegen wird. 

durch die Presse die Öffentlichkeit "da.von in Kenntnis gesetzt, dass die' 
.\ ", .. 

Bundeskammer der gewerblichen" Wirtschaft an den }ferm Finanzminister mit dem 

Antrag herangetreten ist, die Beiträge zur Meisterkrankankasse als Batriebs

ausgaben anzuerkennen.' 

Auch die anfragenden Abgeordneten s~nd.derMeinung~ dass Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung eine Abzugspost vor Ermittlung dar Steuer

bemessungsg~dla.ga s.ein sollen, a"Qer nioht nur für die Selbständigen, sondern 

auch für die Unselbständigen. 

Dia geferti"gten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

rdr Fiaanzen ~ie nachstehende 

Anfrage: 

"Ist der Herr Bundesminister bereit7 hinsichtlich der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozial verSicherung die wirtschaftlich uns el bständigen Lobnsteuel.'-. 

pflichtigen und die wirtschaftli·ch Selbstän'iigen gleich zu behandeln? 
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